
 

Der Bund Deutscher Radfahrer präsentiert: 

E-MTB Marathon Power League  
Frauen und Männer Elite 

 

Generalausschreibung 2022 

1. Die E-MTB Marathon Power League („E-MTB Power League”) 

Die E-MTB Power League ist eine Rennserie mit einer Gesamteinzelwertung für Männer Elite und Frauen 
Elite in der Disziplin E-MTB Marathon.  

Für die Teilnahme und die Durchführung der internationalen Rennen innerhalb dieser Rennserie gelten die 
UCI Bestimmungen, die Bestimmungen der Sportordnung des BDR, die WB E-MTB und diese Generalaus-
schreibung. Einzelheiten regeln die Ausschreibungen des jeweiligen Veranstalters. 

Die Rennserie besteht aus sechs national ausgetragenen Einzelveranstaltungen. Diese werden als bundes-
offene Rennen ausgeschrieben.  

Startberechtigt sind alle Sportler*innen, die der Klasse Männer Elite und Frauen Elite oder älter. Für die Teil-
nahme an der Deutschen  Meisterschaft E-MTB Marathon  ist eine gültige BDR/UCI-Lizenz oder eine Tagesli-
zenz nötig.  

Die Veranstaltungen sind im offiziellen Terminkalender des Bund Deutscher Radfahrer festgelegt. 

Die Ausschreibung sowie der Rennablauf sind dem www.rad-net.de zu entnehmen bzw. auf der jeweiligen 
HP des Veranstalters. 

2. Termine  

Datum  Ort Veranstalter/Ansprechpartner  

21.05.2022 
  

Lauf 1 
 24h am Alfsee 

https://24h-alfsee.de/ 

22.05.2022 
  

Lauf 2 
 24h am Alfsee 

https://24h-alfsee.de/ 

03.07.2022 Lauf 3 Erbeskopf Bike 
https://www.erbeskopf.bike  

31.07.2022 Lauf 4 
Saarschleifen Bike 

Deutsche Meisterschaft E-MTB Marathon 

https://www.saarschleifen.bike/ 

14.08.2022 Lauf 5 Neustadter MTB -Marathon 
https://www.neustadter-mtb.de/  

10.09.2022 Lauf 6 Vulkanbike Eifel Marathon 
https://www.vulkan.bike/ 

3. Wertungen 

Punkteschema: 

Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 43-45 46-50 

Punkte 50 45 43 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 … 2 1 

Für die Deutsche Meisterschaften gelten die Punkte doppelt.  
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Gesamtwertung 

Die Punkte (siehe Punkteschema) aus den einzelnen Läufen E-MTB Marathon werden für die 
Gesamtwertung addiert. Es gibt kein Streichergebnis.   

Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzierung im letzten ausgetragenen Lauf. 
Bei den Deutschen Meisterschaften wird die doppelte Punktzahl vergeben. 

4. Meldungen 

Die Meldungen zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgen an die Veranstalter. Sie muss in jedem Fall das 
Geburtsdatum und bei Lizenzfahrern die UCI ID enthalten. Details und der Meldeschluss können den jeweili-
gen Ausschreibungen entnommen werden. Nachmeldungen können gegen eine Nachmeldegebühr vor Ort 
erfolgen. 

Falsche Angaben führen zur sofortigen Disqualifikation und zum Ausschluss aus der gesamten Serie. 

Jeder Teilnehmer bestätigt bei der Rennanmeldung schriftlich, dass die auf dem Nennformular eingetrage-
nen Angaben in vollem Umfang zutreffend sind. Zudem erkennt er mit seiner Unterschrift die Bestimmungen 
der Sportordnung des BDR, die Wettkampfbestimmungen für E-MTB sowie diese Generalausschreibung 
und die Ausschreibung des Veranstalters an. 

5 Meldeschluss 

Anmeldeschluss ist jeweils 2 Wochen vor dem jeweiligen Rennen. Bei Nichtteilnahme besteht kein Anspruch 
auf Rückerstattung des Startgeldes! Bei zu vielen Meldungen behalten sich die Veranstalter vor, die Anmel-
dung zu einem früheren Zeitpunkt zu schließen. Ein Anspruch auf Nachmeldung vor Ort besteht nicht! 

Die Anmeldung wird erst mit dem Abschluss des Anmeldevorgangs und dem Geldeingang des Startgeldes 
gültig. 

6 Startgelder 

Die Festlegung des Startgeldes obliegt dem jeweiligen Veranstalter (siehe Ausschreibung des jeweiligen 
Veranstalters). Die Gebühr für die Überweisung der Startgelder trägt in jedem Fall der Teilnehmer.  

7 Startnummern 

Die Startnummern werden zu jedem Rennen neu vergeben. Die Startnummern müssen immer vorn am Len-
ker angebracht und gut lesbar sein. Sie dürfen nicht in Form und Größe verändert werden. 

8. Startaufstellung 

Die Startaufstellung erfolgt nach folgenden Regeln: 
 1. UCI Marathon Ranking  
 2. UCI XC Ranking  
 3. E-MTB-Power-League Ranking  
 4. gelost bzw. nach Meldeeingang  

9. Startzeit: 

Die Startzeit des Rennens gibt der Veranstalter bekannt. Der individuelle Zeitplan jeder Veranstaltung ist den 
jeweiligen Einzelausschreibungen zu übernehmen 

10.Siegerehrung 

Die Teilnahme an den Siegerehrungen (Tageseinzel- und Gesamtsiegerehrung) erfolgt in Teamkleidung zu 
den angesetzten Zeiten. Die Teilnahme ist Pflicht. Es gibt Ehrengaben, kein Preisgeld. 

Die Tages-Siegerehrung der ersten 5 Platzierten erfolgt für alle Rennen ca 15 Minuten nach Zielankunft des 
Siegers/der Siegerin. Nichterscheinen nach dem dritten Aufruf durch den Sprecher führt zum Ausschluss 
von der Siegerehrung. 
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Eine nachträgliche Ausgabe von Pokalen und/oder Sachpreisen ist ausgeschlossen. 

Die Siegerehrung der drei besten jeder Klasse der Gesamtwertung findet auf dem letzten Rennen statt. Für 
die Gesamtwertung ist die Teilnahme beim letzten Rennen der Serie Pflicht. Teilnehmer, die dort nicht 
starten, bleiben in der Gesamtwertung unberücksichtigt und erhalten daher keine Preise. Bei 
Punktegleichheit entscheidet das bessere Resultat im letzten Rennen. Die Teilnahme an der 
Gesamtsiegerehrung ist Voraussetzung, um den Preis für die Gesamtwertung in Anspruch zu nehmen. 

Die Gesamtwertung ergibt sich aus der Addition der Ergebnisse. 

11.Einsprüche 

Einsprüche gegen das Ergebnis oder gegen Disqualifikationen sowie Anzeigen zu Regelverstößen sind ge-
mäß BDR Sportordnung an den VKK zu richten. 

12 Allgemeine Bestimmungen 

Jeder Teilnehmer ist laut Sportordnung (Wettkampfbestimmung MTB) selbst für den einwandfreien Zustand 
des eingesetzten Materials am Fahrrad und der Schutzbekleidung verantwortlich. Es darf nur Material ver-
wendet werden, das für diese Belastung ausgelegt ist. Der Zustand, die Qualität und die Konzeption bzw. 
Konstruktion darf keine Gefahr für den Teilnehmer oder Dritte darstellen. Die Schutzbekleidung muss die 
CE-Kennzeichnung enthalten. 

Kameras, die am Helm, Sportler oder Fahrrad befestigt sind dürfen während Rennens nicht eingesetzt wer-
den. Die Nutzung von Drohnen während den Rennläufen ist verboten. (Ausnahmen regelt der VKK <Vorsit-
zender des Kollegiums der Kommissäre> mit dem Veranstalter) 

Bei festgestellter Motorenmanipulation (es werden Stichproben der Motoren vorgenommen) wird eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 100,- € verhängt. Zudem erfolgt die Disqualifikation beim Rennen in dem diese Ma-
nipulation festgestellt wurde. Die Teilnahme an eventuellen Folgerennen der Serie ist erst nach Begleichung 
der Vertragsstrafe möglich. 

13 Verantwortlichkeit 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Sportgerät verursachten 
Schäden. Die Teilnehmer werden hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, einen Versicherungsschutz ge-
gen mögliche Schäden, die durch die Teilnahme an der Veranstaltung verursacht werden können, abzu-
schließen. 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet Rücksicht auf andere Personen und gegenüber der Umwelt zu nehmen. 

Für alle rechtlichen Fragen gilt deutsches Recht.  

14 Haftungsverzicht 

Die Teilnehmer verzichten mit Abgabe der Meldung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlitte-
nen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs mit Ausnahme der Fälle von Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit gegen den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer, 
Behörden, Grundstücksbesitzer sowie irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation der Veran-
staltung in Verbindung stehen. Ausgenommen von der Haftungsbegrenzung sind Schäden an Leben, Körper 
und Gesundheit von Personen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von 
Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, 
falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflichten zu über-
nehmen. 

Der Unterzeichner der Anmeldung erkennt die Bedingungen der Veranstaltungsausschreibung bezüglich der 
Durchführung des Wettbewerbs und sonstiger veranstaltungsspezifischen Festlegungen sowie die vorste-
henden Festlegungen bezüglich der Verantwortlichkeit und des Haftungsverzichts an und verpflichtet sich, 
diese genauestens zu befolgen. 
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15 Datenschutz 

Die Teilnehmer erlauben mit ihrer Anmeldung zum Rennen der Serien-Organisation und den Veranstaltern 
personenbezogene Daten für Aktionen zu verwenden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen ste-
hen. Jeder Teilnehmer willigt unwiderruflich sowie sachlich und zeitlich unbegrenzt ein, dass ohne Vergü-
tungsanspruch Bild- und Videomaterial aus dem Wettbewerb uneingeschränkt verwendet werden darf.  

16 Schlussbemerkungen 

Änderungen bleiben vorbehalten und werden ggf. als Amtliche Bekanntmachung im „RADSPORT“ und auf 
dem Internetportal rad-net.de, den Amtlichen Organen des Bund Deutscher Radfahrer e.V., veröffentlicht. 

Der VKK behält sich die Zulassung eines jeden einzelnen Starters zu den Rennen grundsätzlich vor. 

Die Teilnehmer sind verpflichtet den Anweisungen des Veranstalters oder von ihm eingesetzten Personals 
Folge zu leisten. 

Entscheidungsbefugt zur allen Reglements und deren Vollstreckung ist der VKK. 

 

 
gez. Günter Schabel, Vizepräsident Leistungssport 

Ingo-Sven Linke, TK Rennsport MTB 
Dieter Pfaender Beauftragter MTB 

 


